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dieses den Rechtsträger durch Weisung veranlassen, 
den Antrag auf Rechts trägerwechsel anzunehmen. Die 
Weisung ist zu begründen.

(3) Wird vom übergeordneten Organ des ablehnen
den Rechtsträgers eine Weisung auf Annahme des An
trages nicht erteilt, ist dies dem Antragsteller gegen
über zu begründen.

(4) Für nutzmeßende Rechtsträger gilt der örtlich zu
ständige Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, als 
übergeordnetes Organ im Sinne dieser Anordnung.

§ 13
Entscheidungen über den Rechtsträgerwechsel durch 

Kommissionen
(1) Kommt ein Einvernehmen über den Rechtsträger- 

wechsei zwischen den beteiligten Rechtsträgern und 
ihren übergeordneten Organen nicht zustande, so ent
scheidet auf Antrag eine Kommission unter Vorsitz 
eines Beauftragten der zuständigen Räte der Kreise oder 
Bezirke, Abteilung Finanzen, bzw. des Ministeriums 
der Finanzen endgültig. Haben örtliche Volksvertre
tungen über die Verwaltung eines Grundstückes bereits 
eine Entscheidung getroffen oder eine Stellungnahme 
abgegeben, so ist die Entscheidung bzw. die Stellung
nahme der örtlichen Volksvertretung bei der Entschei
dung der Kommission zu berücksichtigen.

(2) Neben den übergeordneten Organen der betei
ligten Rechtsträger setzt sich die Kommission zusam
men aus:

1. dem Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, wenn 
am Rechtsträgerwechsel nur nutznießende Rechts
träger, Rechtsträger der örtlichen volkseigenen 
Wirtschaft oder Gemeinden und Kreise beteiligt 
sind;

2. dem Rat des Bezirkes, Abteilung Finanzen, wenn 
einer der am Rechtsträgerwechsel beteiligten 
Rechtsträger zentralgeleitet ist, aber einem zen
tralen Organ der staatlichen Verwaltung nicht un
mittelbar unterstellt ist;

3. dem Ministerium der Finanzen, wenn am Rechts
trägerwechsel ein zentrales Organ der staatlichen 
Verwaltung, eine WB oder ein dem Ministerium 
direkt unterstellter Betrieb beteiligt ist sowie in 
allen unter den Ziffern 1 und 2 nicht aufgeführten 
Fällen.

(3) Falls in den Fällen des Abs. 2 Ziff. 2 Rechtsträger 
der in Abs. 2 Ziff. 1 und in Fällen des Abs. 2 Ziff. 3 
Rechtsträger der in Abs. 2 Ziffern 1 oder 2 genannten 
Art beteiligt sind, hat die Kommission, der die Ent
scheidung obliegt, eine schriftliche oder mündliche 
Stellungnahme der Kommission herbeizuführen, die 
für Fälle nach Abs. 2 Ziffern 1 oder 2 zuständig wäre.

(4) Sofern beide beteiligten Rechtsträger der unter 
Abs. 2 Ziffern 1 und 2 genannten Art zum Bereich 
verschiedener Räte der Kreise oder Bezirke gehören, 
entscheidet die nächsthöhere Kommission unter ent
sprechender Beachtung des Abs. 3.

(5) Ein am Rechtsträgerwechsel beteiligter nutz- 
nießender Rechtsträger kann ohne sein Einverständnis 
nicht veranlaßt werden, ein volkseigenes Grundstück 
in die Rechtsträgerschaft zu übernehmen. Das gleiche 
gilt für Weisungen nach § 14.

§ 14
Rechtsträgerwechsel auf Weisung

(1) Ein Rechtsträgerwechsel kann auf Weisung er
folgen.

(2) Weisungsberechtigt sind:
1. die nach § 13 Abs. 2 zuständigen Kommissionen,

2. ein Organ der staatlichen Verwaltung, dem beide 
beteiligten Rechtsträger unterstellt sind,

3. das Ministerium der Finanzen.
(3) Die Weisung ist beiden beteiligten Rechtsträgern 

und den ihnen übergeordneten Organen rechtzeitig 
bekanntzugeben.

(4) Bedenken gegen den beabsichtigten Rechtsträger
wechsel sind sofort schriftlich bei dem weisunggebenden 
Organ der staatlichen Verwaltung geltend zu machen.

(5) Uber die Durchführung des Rechtsträgerwechsels 
entscheidet endgültig das weisungsberechtigte Organ 
der staatlichen Verwaltung in eigener Verantwortung. 
Die Entscheidung ist schriftlich zu begründen.

(6) Dem weisunggebenden Organ der staatlichen Ver
waltung obliegt es, den übernehmenden Rechtsträger 
mit der Einleitung der zur weiteren Durchführung des 
Rechtsträgerwechsels erforderlichen Maßnahmen gemäß 
§ 11 zu beauftragen.

§ 15
Eintragung in die Liegenschaftskartei 

und Vermessungen
(1) Der gemäß § 11 ausgefertigte Rechtsträgernach

weis gilt für den Rat des Kreises, Abteilung für Innere 
Angelegenheiten, als Ersuchen auf Löschung des bis
herigen Rechtsträgers in der Liegenschaftskartei und 
auf Eintragung des neuen Rechtsträgers.

(2) Dem Ersuchen ist stattzugeben, wenn das im 
Rechtsträgernachweis bezeichnete Grundstück bereits 
im Grundbuch als Eigentum des Volkes eingetragen 
ist und die Bezeichnung des bisherigen Rechtsträgers 
mit der Eintragung in der Liegenschaftskartei sowie 
den Unterlagen in der Grundakte übereinstimmt.

(3) Wird aus Anlaß des Rechtsträgerwechsels ein 
Flurstück geteilt, so ist die Messung auf einfachste 
Art und nur in den Fällen auszuführen, in denen die 
neue Grenze nicht an Hand der Karte festgelegt wer
den kann.

§ 16
Bestätigung der Eintragung in die Liegenschaftskartei

(1) Die Übereinstimmung der Grundstücksbezeichnun
gen mit dem Grundbuch und die Berichtigung der 
Liegenschaftskartei ist vom Rat des Kreises, Abteilung 
für Innere Angelegenheiten, auf der Rückseite des 
Rechtsträgernachweises zu bestätigen.

(2) Die bestätigten Rechtsträgernachweise sind den 
im Verteiler auf geführten Stellen zu übersenden.

§ 17
Gebühren, Steuern und öffentliche Abgaben

Aus Anlaß des Rechtsträgerwechsels werden keine 
Gebühren, Steuern oder andere öffentliche Abgaben 
erhoben.

§ 18
Behandlung der Verbindlichkeiten

(1) Der Rechtsträgerwechsel umfaßt, sofern zwischen 
den Beteiligten nichts anderes vereinbart wird, alle 
am Tage der Wirksamkeit der Übertragung be
stehenden und im wirtschaftlichen Zusammenhang mit 
dem übertragenen Vermögenswert entstandenen lang
fristigen Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der durch 
Verschulden des bisherigen Rechtsträgers entstandenen 
Kosten und Verzugszinsen. Für diese Beträge haftet der 
bisherige Rechtsträger als Schuldner.

(2) Für die Erfüllung der bis zum Tage der Wirk
samkeit der Übertragung entstandenen kurzfristigen 
Verbindlichkeiten ist als Schuldner der bisherige 
Rechtsträger verantwortlich. Diesem stehen entspre
chend auch die aus der Verwaltung des Grundstücks 
entstandenen Forderungen zu.


